
Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Eigentümerschutz-Gemeinschaft der 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

Liebe Leser,

Rauchwarnmelder sind techni-
sche Geräte zum automatischen
Auslösen eines Alarms im Falle
eines Brandes in privaten Woh-
nungen, öffentlichen Einrichtun-
gen, Verkehrsmitteln oder Indus-
trieanlagen – wenn sie funktio-
nieren. Sie kosten nicht nur viele
Euros in der Anschaffung, son-
dern sind auch separat von Zeit
zu Zeit mit neuen Akkus zu ver-
sehen und behindern uns eigent-
lich bei jeder Deckenrenovie-
rung, wie z. B. beim Streichen
oder Tapezieren. Es wird unter-
schieden zwischen automati-
schen Brandmeldern, welche den
Brand anhand ihrer physikali-
schen Eigenschaften erkennen,
und nicht-automatischen Brand-
meldern, welche draußen als
Feuermelder oder am/im Haus
von Hand betätigt werden müs-
sen. Diese waren in der Vergan-
genheit in unserer Region völlig
ausreichend. Sinn des Brand-
alarms ist das Initiieren von
Maßnahmen zur Brandbekämp-
fung und zum Sach- und Perso-
nenschutz. 

Über den Sinn oder Unsinn
dieser neuen Forderungen aus
der Politik zur Zwangsmontage
von Rauchwarnmeldern lässt

sich trefflich streiten. Neben der
endlosen Preisspirale für Energie-
kosten ein weiterer zynischer
Griff der Politik in die Taschen
der Hauseigentümer – oder?

Zur Sache: Wir unterscheiden
bei den automatischen Brand-
meldern sogenannte Brandgas-
melder, Wärmemelder oder
Rauchmelder. Da das Baurecht in
Deutschland Länderrecht ist
(Landesbauordnungen), sind z.B.
die Regelungen zur Anbringung
von Rauchwarnmeldern unein-
heitlich. Viele Länder haben gar
keine Pflicht zur Ausstattung mit
Rauchwarnmeldern und sehen
dies auch in den nächsten Jahren
nicht vor. Anders im Baurecht 
in Mecklenburg-Vorpommern.
Nach der am 5. April 2006 vom
Landtag beschlossenen geänder-

ten Landesbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern brauchen
Bauherren künftig neben der
Baugenehmigung zwar keine
weiteren vom Land vorgeschrie-
benen Zusagen mehr. Dafür müs-
sen aber künftig Rauchmelder in
allen Wohnungen eingebaut
werden!  

Somit gibt es künftig nach § 48
Absatz 4 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern
(LbauO MV) eine Pflicht für den
Eigentümer oder Zuständigen
zum Einbau von Rauchwarnmel-
dern für Neu- und Umbauten
von Wohnungen. Alle bestehen-
den Wohnungen des Bundeslan-
des müssen damit bis Ende 2009
über Rauchwarnmelder verfügen.
Das mag im Einzelfall helfen, Le-
ben zu retten. Was nützt uns al-
lerdings der akustische Warnton
eines Rauchwarnmelders, wenn
wir z. B. bei einem Wohnungs-
brandausbruch aus unterschied-
lichsten Gründen nicht im Hau-
se weilen? Die Antwort bleibt
wohl offen. 

Interessant ist übrigens, dass
man von der „Pflicht der Besit-
zer“– also nicht der Eigentümer –
im Gesetzentwurf spricht. Sind
damit ggf. auch Mieter gemeint?

Ihr Erwin Mantik

Rauchwarnmelder werden ab
2009 auch in M-V vorgeschrieben

Im 15. Jahr seines Bestehens
kamen am 19. September 2006
zahlreiche Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung des Haus-,
Wohnungs- und Grundeigentü-
mer-Verein Neubrandenburg e.V.
– kurz Haus & Grund Neubran-
denburg – zusammen, um sich
über aktuelle Themen auszutau-
schen und um das vergangene
Geschäftsjahr auszuwerten.

Der Vorsitzende des Vereins
Rechtsanwalt Jens Arndt machte
gleich zu Beginn der Versamm-
lung deutlich, dass der Beratungs-
bedarf der Mitglieder im letzten
Jahr spürbar gestiegen ist und
dass die Mitgliederzahl des Orts-
vereins sich leicht erhöhte. Der
erste Beschlussgegenstand der
Jahreshauptversammlung war die
Ernennung eines Ehrenmitglieds.
Nach 10 Jahren Engagement für
die Haus-, Wohnungs- und
Grundstückseigentümer schied
Peter Börs, der in diesem Jahr zu-
dem seinen 70. Geburtstag feier-
te, aus den Reihen des Vereins
aus. Er führte über viele Jahre
hinweg die Geschäftsstelle des
Vereins und stand vielen Ratsu-
chenden aktiv und mit hohem
persönlichem Einsatz zur Seite.
Exemplarisch wurde dies den Ver-
sammlungsteilnehmern dadurch
verdeutlicht, dass sich ein Mit-
glied für den besagten Einsatz
durch eine Spende gegenüber
dem Verein dankbar zeigte. Der
Beschluss, Peter Börs als Ehren-
mitglied des Vereins aufzuneh-
men, wurde einstimmig gefasst. 

Im Tätigkeitsbericht des Vor-
standes ging der Vereinsvorsit-
zende auf die Verbandsarbeit

und die Kommunikation im Be-
reich der Landes- und Bundes-
ebene ein und führte die Bera-
tungsaktivitäten des Vorstand als
vorrangigste Aufgabe an. Peter
Steinicke, im Vorstand für die Fi-
nanzen zuständig, erläuterte den
Mitgliedern den Jahresabschluss
des Vorjahres sowie die aktuelle
Haushaltsplanung. Hervorgeho-
ben wurde insbesondere, dass
durch ein aktives Kostenmanage-
ment die für das Jahr 2005 be-
schlossenen Beitragserhöhungen
nicht realisiert werden brauchten
und dass durch die eingeleiteten
Maßnahmen und Umstrukturie-
rungen möglicherweise für die
Zukunft finanzielle Handlungs-
freiräume erschlossen werden
können.

Im Rahmen eines Vortrages
wurden die Vereinsmitglieder
durch Peter Steinicke über Finan-
zierungsmöglichkeiten von
Wohnraum informiert. Mit gro-
ßer Aufmerksamkeit verfolgten
die Anwesenden die Ausführun-
gen zur aktuellen Marktsituation,
den vielfältigen aber offensicht-
lich gar nicht so unterschiedli-
chen Sonderprogrammen und
zum Thema Bausparen als ein
Werkzeug der langfristigen Zins-
sicherung mit hoher Flexibilität.
Steinickes Erklärungen der Pro-
gramme mit Namen KfW-CO2-
Sanierungsprogramm, Öko-Plus
oder zu den Finanzierungspro-
grammen für Solarstromanlagen
– also Photovoltaik – machten
die Inhalte transparent und nah-
men dem einen oder anderen die
Scheu vor „hochtragenden“
Schlagworten.

Im Rahmen der allgemeinen
Diskussionen zeigten die Beiträge
einzelner Mitglieder verschie-
denste Handlungsfelder für 
Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer auf. Hierbei ging es
z. B. um die Auswirkungen der
neuen Landesbauordnung und
die damit im Zusammenhang ste-
henden Pflichten im Bezug auf
den Energiepass oder die Brand-
melderausstattungen von Wohn-
raum. Natürlich ging auch das
Thema der allgegenwärtigen Er-
höhungen der Heizungs-, Strom-
und Wasserpreise nicht an der
Diskussion vorbei. 

Die Frustration über die enor-
men Steigerungsraten bei der
Energieversorgung und die unbe-
friedigenden Ergebnisse politi-
scher Diskussionen zu diesem
Thema war jedem Anwesenden
anzumerken. Haus & Grund en-
gagiert sich über den Zentralver-
band und ist auch über den Lan-
desverband sowie die Ortsvereine
seit Jahren bemüht, den Preisent-
wicklungen endlich Einhalt zu
gebieten. Dies sowie die Erfah-
rungen und Ergebnisse hierzu
wurden von Herrn Michael Wen-
delstorf, ebenfalls Mitglied des
Vereinsvorstandes, erklärt. Über
die monatlich erscheinende Ver-
bandszeitschrift werden die Mit-
glieder von Haus&Grund stän-
dig mit den aktuellen Informa-
tionen zu diesem Thema, wie
auch zu aktuellen Rechtsfragen
und Baukonzepten versorgt.

Michael Wendelstorf
Vorstandsmitglied 

H& G Neubrandenburg

Jahresmitgliederversammlung
2006 bei H & G Neubrandenburg

Die Stadt Neubrandenburg
liegt am Rande der reizvollen
Mecklenburger Seenplatte, auf
halbem Wege zwischen Berlin
und der Ostseeküste. In der Süd-
bahnstraße ist seit Jahren einer
von den insgesamt 19 aktiven
Haus&Grund-Vereinen des Lan-
des ansässig. Langjähriger Vorsit-
zender von Haus & Grund Neu-
brandenburg ist der bekannte
und im ganzen Land geachtete
Rechtsanwalt Jens Arndt, dessen
fachliches Wort nicht nur von
den rund 160 organisierten Ei-
gentümern Neubrandenburgs ge-
achtet wird, sondern auch im
Landesverbandsvorstand von
Haus&Grund Mecklenburg-Vor-
pommern gewichtig ist. 

Als drittgrößte Stadt in Meck-
lenburg-Vorpommern auf einer
Fläche von rund 86 km2 hat Neu-
brandenburg eine zentrale Funk-
tion im Bereich der Wirtschaft,
Kultur, Bildung und Gesundheit
für eine Region mit ca. 400.000
Menschen wahrzunehmen und
bietet zahlreichen Gästen und
Touristen attraktive Möglichkei-
ten für Freizeit, Erholung und
Sport.

Kurzer historischer Abriss

Bereits um 1240 begann der
Bau eines Prämonstratenserklos-
ters in Broda am Tollensesee.
1248 erfolgte dann die Grün-
dung der Stadt Neubrandenburg,
die 1287 ihr Stadtwappen erhielt.
Um 1300 begann die Errichtung
der steinernen Stadtmauer mit
Wiekhäusern um die Stadt. Im
14./15. Jahrhundert kam es zum
Aufblühen der Stadt auf der öko-
nomischen Grundlage von Land-
wirtschaft, vielseitigem Handel
und Handwerk, Zeichen dafür
sind noch heute die vier prächti-
gen Stadttore in historischer
Backsteingotik. Bei einem der
größten Stadtbrände im Jahr
1676 wurden nur 16 Häuser und
15 Buden verschont. Davon er-
holte sich die Stadt nur langsam.
Das herzogliche Schauspielhaus
wurde 1794 eröffnet. Fritz Reuter
– Mecklenburgs bekanntester
Volksdichter – verlebte von

1856–1863 seine schaffensreichs-
ten Jahre in Neubrandenburg.
Um 1900 lebten rund 10.500
Einwohner in der Stadt. Am
29./30. April 1945 nahm die rote
Armee die Stadt ein. Vor allem
durch Brandlegung wurden über
80 Prozent der Innenstadthäuser
zerstört, darunter das Palais und
Rathaus. Nach der Enttrümme-
rung der Stadt begann der Wie-
deraufbau der Innenstadt und
1952 wurde Neubrandenburg im
Zuge der Verwaltungsreform eine
Bezirkshauptstadt in der damali-
gen DDR. 

Die Stadt hatte um 1958 bereits
rund 30.000 Einwohner, ihre Be-
völkerungszahl erhöhte sich da-
nach bis 1989 auf über 90.000
und ging nach der politischen
Wende 1990 vorwiegend durch
Abwanderung vieler junger Men-
schen drastisch zurück. Am 30.
September 2005 lebten in der
Stadt noch 68.416 Menschen mit
einem Altersdurchschnitt von
rund 42,3 Jahren. 

Bevölkerungsanzahl 2005
mit Hauptwohnsitz in
Neubrandenburg: 

• Innenstadt 3.333
• Stadtgebiet West 8.921
• Vogelviertel 4.819
• Reitbahnviertel 4.847
• Datzeviertel 5.610
• Industrieviertel 6.349
• Stadtgebiet Ost 16.093
• Katharinenviertel 2.895
• Stadtgebiet Süd 7.417
• Lindenbergviertel 7.154
(Angaben der Stadtverwaltung
Neubrandenburg)

Tradition und Kultur

Älter als 750 Jahre, verbindet
die Stadt Neubrandenburg in har-

monischer Weise altehrwürdige
Vergangenheit mit moderner Ge-
genwart. Die idyllische Lage am
Ufer des wunderschönen Tollen-
sesees, die fast vollständig erhal-
tene mittelalterliche Befesti-
gungs- und Wehranlage mit den
vier Stadttoren, den Wiekhäusern
und dem Fangelturm, das ehema-
lige Franziskanerkloster und die
Marienkirche verleihen Neubran-
denburg einen ganz besonderen
Charme. Neben dem Schauspiel-
haus, dem Literaturzentrum, der
Kunstsammlung und dem kultur-
historischen Museum setzt vor al-
lem die als Konzertsaal wieder-
hergestellte Marienkirche als
überregionale Spielstätte der Neu-
brandenburger Philharmonie be-
sondere kulturelle Akzente. 

Attraktives Wirtschafts-
zentrum

Durch die günstige geostrategi-
sche Lage liegt Neubrandenburg
im Fadenkreuz mehrerer Bundes-
straßen, die Anbindung an die
Autobahn 20 und nicht zuletzt
durch den unmittelbar in Stadt-
nähe gelegenen Flughafen entwi-
ckelt sich Neubrandenburg zu-
nehmend zu einem Wirtschafts-
zentrum mit vielen Dienstleis-
tungsangeboten, einer mittel-
ständischen Industrie mit Ma-
schinen- und Fahrzeugbau, mit
Bau- und Baustoffindustrie, mit
Zulieferindustrie, mit Lebensmit-
telindustrie und nicht zuletzt mit
technologieorientierten Unter-
nehmen der IT-Branche, der Geo-
informatik und der Geothermie.
Durch die gute Entwicklung der
Fachhochschule und ein breites
Angebot der beruflichen Erstaus-
bildung und -fortbildung wurde
Neubrandenburg zunehmend
auch ein Bildungsstandort. Ihr
Oberbürgermeister ist Dr. Paul
Krüger von der CDU. Die Stadt
verfügt über elf traditionelle Ge-
werbegebiete mit einer Gesamt-
fläche von 493,44 ha und bietet
Investoren inzwischen sieben at-
traktive neue Gewerbegebiete
mit einer Gesamtfläche von
173,49 ha an.

E.M. H & G M-V

Neubrandenburg: Stadt mit 
Traditionen am Tollensesee

Bröckelnder und abplatzender
Putz, ein unangenehmer Ge-
ruch, Stockflecken an der Wand,
Schimmel, ein unangenehmes
Raumklima in der Wohnung –
alle diese Erscheinungen haben
eine Ursache: Feuchtigkeit! Gu-
ter Rat von einem korrekten Ex-
perten ist dann gefragt, denn es
gilt herauszufinden, woher die
Feuchtigkeit kommt. 

Haus&Grund M-V sprach mit
Thomas Schmidt von der Firma
Isotec (Bild), wie Feuchtigkeits-
schäden mit modernen Analyse-
techniken und Checklisten syste-
matisch und sorgfältig zu orten
und nachfolgend zu beseitigen
sind. Neben Rahmendaten, wie
z. B. Art des Mauerwerks, Raum-
klima oder Wasserbelastungsfall,
gibt vor allem das Feuchtigkeits-
profil der Wand Aufschluss darü-
ber, ob sanierungsseitig gehan-
delt werden muss. Denn Feuch-
tigkeitsschäden sind alles andere
als eine Bagatelle – vor allem für
die Gesundheit. Nicht nur Rei-
zungen der Schleim- und der Au-
genbindehäute können die Folge
sein. Je höher die Luftfeuchtig-
keit in Innenräumen, desto grö-
ßer ist auch die Wahrscheinlich-
keit später an Asthma zu erkran-
ken. 

Dies ist eines der Ergebnisse ei-
nes internationalen Wissen-
schaftler-Teams der Universität
Ulm. Sie untersuchten den Zu-
sammenhang zwischen klimati-
schen Bedingungen und der
Häufigkeit von Asthma und Al-
lergien bei Kindern. Erhöht sich
die relative Luftfeuchtigkeit in
Innenräumen um zehn Prozent,
so ermittelten die Wissenschaft-
ler einen Anstieg in der Häufig-

keit von Asthma bei Kindern von
2,7 Prozent. Eine Ursache kön-
nen Feuchtigkeitsschäden an Ge-
bäuden sein. „Solche Schäden
müssen beseitigt werden„, so
Schmidt von der Sanierungsfir-
ma Isotec. „Sonst leidet die Bau-
substanz, der Wärmedämmwert
sinkt, die Luftfeuchtigkeit steigt
an – darauf reagiert auch der
menschliche Organismus ab ei-
nem gewissen Punkt negativ.„ 

Auch Fachärzte und Allergolo-
gen warnen vor zu viel Nachläs-
sigkeit bei durchfeuchteten Wän-
den: „Feuchte Wände sind die
Ursache für Schimmelpilzbe-
wuchs. Alle anderen existenziell
notwendigen Nährstoffe zieht
sich der Pilz aus Wand oder Tape-
te.„ Die Sporen des Pilzes wiede-
rum können durch Lunge und
Nasenschleimhäute aufgenom-

men zu allergischen Reaktionen
führen – bis hin zu Asthma. Be-
sonders gefährdet sind Kinder, da
ihr Immunsystem schwächer ist
als das von Erwachsenen. Je län-
ger die Betroffenen warten, desto
stärker breitet sich der Schaden
aus. 

Wird feuchten Wänden aller-
dings direkt der Kampf angesagt,
können Schimmelpilze gar nicht
erst entstehen. Hierbei helfen
den betroffenen Eigentümern
u. a. die Sanierexperten von Iso-
tec (Tel.: 03 85/79 65 79 oder
01 60/98 14 30 98). Sie ermitteln
durch professionelle und gründ-
liche Analyse die Ursachen des
Feuchtigkeitsschadens und bie-
ten dann ein individuelles Sanie-
rungskonzept an. 

Mehr Infos im Internet unter
www.isotec.de

Hohe Luftfeuchtigkeit kann
Bewohner krank machen

NASSEN WÄNDEN KAMPF ANSAGEN

Gesprächspartner Thomas Schmidt
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Die Anschaffung eines neuen
Heizsystems muss gut überlegt
sein, denn schließlich legt man
damit für viele Jahre die Höhe
der zu erwartenden Heizkosten
fest. 

Zukunftsträchtige
Heizvariante 

Auch die Betriebssicherheit so-
wie die zukünftige Versorgungssi-
cherheit sollten bei Neuanschaf-
fungen stets in die Überlegungen
mit aufgenommen werden. Die
oft entscheidende Frage bei der
Auswahl einer Wärmepumpe als
Heizsystem ist: Was kostet sie im
Vergleich zu Öl, Gas oder Pellet-
heizungen. Bei der Beheizung ei-
nes Einfamilienhauses mit einer
Wärmepumpen-Heizungsanlage
werden künftig meist mehr als
die Hälfte der Betriebskosten ein-
gespart. Es ist daher kaum ver-
wunderlich, dass sich Wärme-
pumpen immer größerer Beliebt-
heit bei Neubauten und Renovie-
rungen erfreuen. Denn schon
nach wenigen Jahren amortisie-
ren sich die etwas höheren An-
schaffungskosten für eine Wär-

mepumpe durch die Einsparun-
gen bei den Betriebskosten.

Geringe Wartungs- 
und Stromkosten

Neben den niedrigen Energie-
kosten der Wärmepumpe –
schließlich arbeitet sie mit ca. 75
Prozent kostenloser Umweltener-
gie aus Erdboden, Grundwasser
oder Außenluft und braucht nur
25 Prozent Antriebsenergie – fal-
len für dieses innovative Heizsys-
tem auch deutlich geringere War-
tungskosten an. Denn im Gegen-
satz zu herkömmlichen Gas-
oder Ölheizungen sind Wärme-
pumpen nahezu wartungsfrei
und gehören zu den sichersten
und zuverlässigsten Wärmeerzeu-
gern überhaupt. Darüber hinaus
bieten viele Energieversorgungs-
unternehmen spezielle Wärme-
pumpen-Sondertarife für den
Strombezug an.

Keine Kosten für Kamin
oder Gasanschluss

Doch nicht nur bei den Be-
triebskosten können Dimplex

Heizkosten halbieren und mit
Umweltenergie heizen

Wie der Zentralverband H&G
mitteilte, hat der Bundesgerichts-
hof am 18. Oktober 2006 (Az.:
VIII ZR 52/06) erneut eine For-
mularklausel für unwirksam er-
klärt. Der für Wohnraummiet-
recht zuständige Senat sieht in
den sogenannten starren Abgel-
tungsklauseln eine unangemesse-
ne Benachteilung der Mieter. In
dem zugrunde liegenden Fall ver-
rechnete die Vermieterin das
Kautionsguthaben des Mieters
mit Gegenforderungen wegen
zeitanteiliger Renovierungskos-
ten und machte einen Nachfor-
derungsbetrag geltend, den der
Mieter zahlen sollte. Die Vermie-
terin hielt ihre Forderung für be-
rechtigt, denn nach § 10 Ziff. 3
des Formularmietvertrags sei der
Mieter verpflichtet, die Schön-
heitsreparaturen im Allgemeinen
– innerhalb der üblichen Fristen –
auszuführen.

Der Bundesgerichtshof bean-
standete die Klausel des Formu-
larmietvertrags des § 10 Ziff. 6:
„Zieht der Mieter vor Ablauf der
für die Schönheitsreparaturen
vorgesehenen Fristen aus, so
muss er seiner Verpflichtung zur
Durchführung von Schönheitsre-
paraturen durch Zahlung des un-
ten ausgewiesenen Prozentsatzes
der Kosten der Schönheitsrepara-
turen nachkommen. Küchen, Bä-
der und Duschen nach einer
Nutzungsdauer von mehr als 6
Monaten 17 Prozent (…). Der
Mieter wird von der Verpflich-
tung zur Zahlung eines Prozent-
satzes frei, wenn er, was ihm un-
benommen ist, dieser anteiligen
Zahlungsverpflichtung dadurch
zuvorkommt, dass er vor dem
Ende des Mietverhältnisses
Schönheitsreparaturen selbst
durchführt (...).“

Obwohl der Bundesgerichtshof

an anderer Stelle bereits eine
ähnliche Klausel unbeanstandet
gelassen hat, dürfte er mit seiner
Entscheidung jetzt der Argumen-
tation der Vorinstanzen gefolgt
sein. Wenn sich der Umfang der
Renovierungspflicht nach dem
Grad der Abnutzung richte, so
müsse dasselbe für die nach der
Abgeltungsklausel maßgebliche
Zahlungspflicht gelten.

Nach Ansicht des ZV unter-
schätzt der BGH mit seiner Aus-
legung den „verständigen Mie-
ter“. Aus der Formulierung: „…
muss er seiner Verpflichtung zur
Durchführung von Schönheitsre-
paraturen durch Zahlung nach-
kommen“, ergibt sich ohne Wei-
teres, dass der Mieter nur dann
abgelten muss, wenn er auch zur
Schönheitsreparatur verpflichtet
wäre. Da der BGH sich aber an-
ders entschieden hat, sind for-
mularmäßig vereinbarte „starre“
Abgeltungsklauseln auch rück-
wirkend unwirksam. Betroffenen
Vermietern kann somit wenig
Hoffnung gemacht werden. Soll-
te nicht infolge der Summie-
rungsrechtsprechung des BGH
die gesamte Schönheitsreparatur-
klausel unwirksam sein – hier
kann unter Umständen eine
Mieterhöhung durchgesetzt wer-
den – kann die Abgeltung nicht
durchgesetzt werden. 

Ein wenig Hoffnung gibt es le-
diglich bei Neuvermietungen.
„Weiche“ Abgeltungsklauseln
dürften von dem Urteil nicht er-
fasst sein. Also solche, die durch
Verwendung von Formulierun-
gen wie „im Allgemeinen“ deut-
lich machen, dass auch die Fris-
ten in der Abgeltungsklausel nur
Richtwerte darstellen. Nicht si-
cher ist allerdings auch hier, ob
der BGH seine Rechtsprechung
beibehält. 

Starre Abgeltungsklauseln in Miet-
verträgen erneut vom BGH gekippt

Alle merken es: Die Energieprei-
se explodieren, sei es beim Tan-
ken der Autos, beim Einkauf von
Heizöl oder die Gas- und Strom-
rechnung. Jeder sucht nach Alter-
nativen um Energiekosten zu
senken. Auch das Schornsteinfe-
gerhandwerk möchte hierbei sei-
nen Kunden eine neutrale, unab-
hängige und sachkundige Unter-
stützung geben. 

Um Heizkosten und somit
Energie zu sparen, gibt es
mehrere Möglichkeiten

1. Umrüstung alter Heizsys-
teme auf moderne Systeme in
Verbindung mit Solarkollekto-
ren für die Brauchwassererwär-
mung bzw. Heizungsunterstüt-
zung. Der Wirkungsgrad von
modernen Öl- oder Gasbrenn-
wertfeuerstätten ist besser als der
von herkömmlichen Heizungs-
systemen.

2. Einbau von Wärmepum-
pen und Wärmerückgewin-
nungsanlagen. Wärmepumpen
und Wärmerückgewinnungs-
anlagen arbeiten unabhängig
von Öl und Gas.

3. Einbau von Heizsystemen
mit regenerativen Brennstoffen
wie z. B. Holz oder Holzpellets.
Pelletheizungen arbeiten heute
auch voll automatisch. Asche
fällt sehr wenig an. Pellets kön-
nen bevorratet werden wie Öl.
Die einfachste Art, sein Haus mit
nachwachsenden Rohstoffen zu
beheizen ist der Kamin oder Ka-
minofen. Hier empfehlen wir ei-
nen Kamin geschlossener Bauart
da die Heizleistung effektiver ist.

Holz ist ein Brennstoff, welcher
Kohlendioxid neutral verbrennt.
Das Holz muss unbehandelt  und
trocken mindestens zwei Jahre
gelagert sein, ehe es zum Einsatz
kommen kann. Durch die Ver-
brennung von Holz in modernen
Feuerstätten mit einem hohen
Wirkungsgrad, wird somit die
Umwelt entlastet. Man kann mit
einem Kaminofen/Kamin das
ganze Haus beheizen und sogar
die Brauchwassererwärmung rea-
lisieren. Sie sind ideale Zusatzfeu-
erstätten in der Übergangszeit, so
dass Öl und Gas eingespart wer-
den kann.

Kaminöfen werden immer be-
liebter, sie sind optisch ein „Hin-
gucker“. Ein weiterer Grund für
ihre Beliebtheit, ist eine behagli-
che Wärme, und was gibt es
schöneres als an kalten Winter-
abenden am warmen Kamin zu
sitzen.

Beachtet sollte unbedingt wer-
den, dass der Einbau von Feuer-
stätten der Zustimmung des zu-
ständigen Bezirksschornsteinfe-
germeisters bedarf, ebenso die
Abnahme der neu errichteten
Feuerungsanlagen. Zum Einsatz
dürfen nur zugelassene Feuerstät-
ten kommen. Dieses und vieles
mehr wie z.B. die Verträglichkeit
von anderen haustechnischen
Anlagen (Wärmerückgewin-
nungsanlage) oder Küchenein-
richtungen (Dunstabzugsanlage)
mit der Feuerungsanlage (Ver-
brennungsluftzufuhr) prüft der
Schornsteinfegermeister vor dem
Einbau.

Der Einbau der Feuerstätte
selbst sollte durch einen Fachbe-

trieb erfolgen. Nur so hat man
im Endeffekt Gewissheit, dass al-
les ordnungsgemäß installiert
wurde, die Funktionssicherheit
gegeben ist und keine Gefahren
auftreten können. Ihr zuständi-
ger Bezirksschornsteinfegermeis-
ter berät Sie in allen Fragen dazu. 

4. Durchführung von Wär-
medämmmaßnahmen am be-
stehenden Gebäude. Mit gerin-
gen Aufwendungen kann sehr
viel Energie gespart werden.
Hierzu zählt unter anderem die
Dämmung der Keller- und Dach-
bodendecke, sowie der Einbau
neuer Fenster und Türen. Bei
nachträglichen Dämmmaßnah-
men ist auf die Bauphysik zu
achten, nicht ordnungsgemäß
oder verkehrt durchgeführte
Dämmmaßnahmen können zu
Schimmelbildung und diese wie-
derum zu Gesundheitsschäden
führen. 

Einige Kollegen des Schorn-
steinfegerhandwerks haben sich
inzwischen spezialisiert und als
„Gebäudeenergieberater des
Handwerks“ ausbilden lassen.
Diese können Hauseigentümer
oder Interessenten in Bezug auf
geplante Dämmmaßnahmen an
der Immobilie beraten. Jeder re-
gionale Schornsteinfegermeister
steht Ihnen ebenfalls neutral
und unabhängig beratend zur
Seite. Weitere Infos im Internet
unter www.schornsteinfeger-
mv.de.

Ingo Ziola
Landesinnungsmeister im

Schornsteinfegerhandwerk 
M-V und Vereinsmitglied bei

H& G Greifswald e.V.

Einsparung von Energie ist
heute wichtiger denn je!

Die Erhaltung und Nutzung
von Kulturdenkmalen liegt im
besonderen öffentlichen Interes-
se. Deshalb fördert der Staat die
Pflege baulicher Denkmale mit
einer breiten Palette an Hilfen.
So gibt es für finanzielle Aufwen-
dungen bei der Erhaltung von
privaten Baudenkmalen eine
ganze Reihe von Steuervergünsti-
gungen. Notwendig ist aber im-
mer eine vorherige Abstimmung
aller Maßnahmen mit den zu-
ständigen unteren Denkmal-
schutzbehörden. Weiterhin sollte
man sich vor den Baumaßnah-
men mit dem eigenen Steuerbe-
rater zusammensetzen und sich
beim zuständigen Sachbearbeiter
des Finanzamtes über Steuervor-
teile informieren lassen. Die Be-
scheinigungen der Aufwendun-
gen für Erhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen erteilen
nach den gesetzlichen Bestim-
mungen die unteren Denkmal-
schutzbehörden. 

Für denkmalpflegerische Maß-
nahmen können auch Zuschüsse
beantragt werden. Hierfür stehen
u. a. auch Mittel aus verschiede-
nen Förderprogrammen des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern,
z. B. im Bereich der Stadterneue-
rung, des Städtebaulichen Denk-
malschutzes, der Denkmalpflege
und der Dorferneuerung zur Ver-
fügung, für die jeweils gesonder-
te Voraussetzungen erfüllt sein
müssen. Darüber hinaus stehen
häufig Denkmalfördermittel der
Kreise oder Gemeinden zur Ver-
fügung. 

Wichtig: Notwendig bei der
Beantragung von Fördermitteln
ist generell eine vorherige Ab-
stimmung mit den regionalen
unteren Denkmalschutzbehör-
den, bei denen weitere Einzelhei-
ten zu erfahren sind. 

Welche Steuervergünsti-
gungen gibt es z.B. für
Denkmaleigentümer?

A. Einkommensteuer 
Das Einkommensteuerrecht

bietet mehrere Möglichkeiten,
die Steuerschuld im Zusammen-
hang mit der Erhaltung von
Denkmalen zu mindern. 
• Wie bei allen Gebäuden, die
der Erzielung von Einkünften
dienen, kann auch bei Baudenk-
malen von den Anschaffungs-
kosten (ohne Kosten für Grund
und Boden) der jährliche Wert-

verlust nach § 7 Abs. 4 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) steuer-
mindernd abgesetzt werden. Die
Absetzung für Abnutzung (AfA)
beträgt bei Wohngebäuden regel-
mäßig 2 Prozent bzw. 2,5 Pro-
zent jährlich (lineare AfA). 
• Herstellungskosten für Bau-
maßnahmen, die zur Erhaltung
eines Baudenkmals und seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich
sind, und bestimmte in Zusam-
menhang mit diesen Baumaß-
nahmen stehende Anschaffungs-
kosten können – abweichend
von § 7 Abs. 4 und 5 EStG – nach
§ 7i EStG im Jahr der Fertigstel-
lung und in den folgenden neun
Jahren jährlich mit 10 Prozent
der aufgewendeten Kosten er-
höht abgesetzt werden. 

Bei einem Gebäude (oder ei-
nem Gebäudeteil), das für sich
allein nicht die Eigenschaft eines
Baudenkmals erfüllt, aber als Teil
eines Denkmalbereiches ge-
schützt ist, können die erhöhten
Abschreibungen für Baumaß-
nahmen beansprucht werden,
die nach Art und Umfang zur Er-
haltung des schützenwerten Er-
scheinungsbildes erforderlich
sind (§ 7i Abs. 1 S. 4 EStG). 
• Erhaltungsaufwendungen
bei Baudenkmalen, die nicht
durch Zuschüsse aus öffentlichen
Kassen gedeckt sind, können –
statt der Geltendmachung im
Jahr der Zahlung – gem. § 11b
EStG auf zwei bis fünf Jahre
gleichmäßig verteilt werden.
Dies gilt sinngemäß auch bei Ge-
bäuden, die lediglich wegen ihrer
Zugehörigkeit zu einem Denk-
malbereich geschützt sind. 
• Bei einem zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Baudenkmal
sind Herstellungs- und Erhal-
tungsaufwand nach § 10f EStG
wie Sonderausgaben mit jährlich
10 Prozent absetzbar, wenn die
Voraussetzungen des § 7i EStG
vorliegen und die Aufwendun-
gen nicht in die Bemessungs-
grundlage des § 10e EStG bzw.
des Eigenheimzulagengesetzes
einbezogen wurden oder als Be-
triebsausgaben oder Werbungs-
kosten (z. B. Arbeitszimmer) zu
berücksichtigen sind. 
• Bei schutzwürdigen Kulturgü-
tern, die weder zur Einkunftser-
zielung noch zu eigenen
Wohnzwecken genutzt werden
(z. B. Bodendenkmale, Pavillon,
Garten), können Herstellungs-
und Erhaltungsaufwand nach §

10 g EStG im Kalenderjahr des
Abschlusses der Maßnahmen
und in den folgenden neun Ka-
lenderjahren jeweils bis zu 10
Prozent wie Sonderausgaben ab-
gezogen werden. 

Soweit die vorstehend aufge-
führten steuerlichen Vergünsti-
gungen nur für Denkmale gelten
(Pkt. 2–4) können sie nur in An-
spruch genommen werden,
wenn die zuständige untere
Denkmalschutzbehörde vorher
die Begünstigungsvoraussetzun-
gen sowie sämtliche hierfür be-
willigten Zuschüsse bescheinigt
hat. 

Falls Zuschüsse bewilligt wer-
den, sind die Steuervergünsti-
gungen entsprechend zu kürzen.
Die Bescheinigungen werden auf
der Grundlage der Bescheini-
gungsrichtlinie zur Anwendung
der §§ 7i, 10f und 1 b EStG des
Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kultur vom 12.
Januar 1995 (Amtsblatt Nr. 22,
24. März 1995) und der Beschei-
nigungsrichtlinie zur Anwen-
dung des § 10g EStG des Ministe-
riums für Wissenschaft, For-
schung und Kultur vom 6. Au-
gust 1996 (Amtsblatt Nr. 39, 11.
September 1996, Nr. 56, 30. De-
zember 1996) erteilt. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge
können ebenfalls bei der Ein-
kommensteuer berücksichtigt
werden:
• Spenden zur Förderung der
Denkmalpflege (Erhaltung und
Wiederherstellung von Denkma-
len im Sinne des Denkmal-
schutzgesetzes) sowie Mitglieds-

beiträge an Vereine oder andere
gemeinnützige Organisationen,
deren Zweck die Förderung der
Denkmalpflege ist, können nach
§ 10b EStG im Rahmen bestimm-
ter Höchstbeträge als Sonderaus-
gaben bei der Einkommen- und
Lohnsteuer wie auch bei der Kör-
perschaftsteuer abgezogen wer-
den.  

B. Umsatzsteuer 
Nach § 4 Nr. 20 Buchst. a Um-

satzsteuergesetz sind die Umsätze
der Einrichtungen des Bundes,
der Länder und Gemeinden hin-
sichtlich der Denkmäler der Bau-
und Gartenkunst umsatzsteuer-
frei. Die Steuerfreiheit gilt auch
für gleichartige Einrichtungen
anderer Unternehmer, wenn das
für Kultur zuständige Ministeri-
um bescheinigt, dass sie die glei-
chen kulturellen Aufgaben erfül-
len wie die Einrichtungen der
Gebietskörperschaften. 

C. Grundsteuer 
Die Grundsteuer ist bei Denk-

malen zu erlassen, wenn die er-
zielten Einnahmen und sonsti-
gen Vorteile in der Regel unter
den jährlichen Kosten liegen (§
32 Abs. 1 Nr. 1 Grundsteuerge-
setz (GrStG)). Bei denkmalge-
schützten Park- und Gartenanla-
gen ist Voraussetzung, dass sie
grundsätzlich der Öffentlichkeit
zugänglich sind. Der Erlass der
Grundsteuer erfolgt also nur auf
Antrag; dieser ist nach § 34 Abs.
2 GrStG bis zum 31. März des
Folgejahres bei der zuständigen
Gemeinde einzureichen. 

Zuschüsse und Fördermittel für Denkmale

Wärmepumpen Vorteile für sich
verbuchen. Zwar sind die reinen
Anschaffungskosten in der Regel
höher, doch schneidet die Wär-
mepumpe bei der Betrachtung
der gesamten Investitionskosten
gut ab. Schließlich entstehen
hier weder Kosten für einen Ka-
min oder einen Gasanschluss
noch für den Lagerraum für die
Brennstoffbevorratung. All dies
sind Vorteile, die bei weiter stei-
genden Energiepreisen immer
mehr Bauherren von der Überle-
genheit der Wärmepumpe über-
zeugen.

Ausgereifte Technik 

Seit mehr als 30 Jahren werden
für Neubau und Renovierung
umweltschonende, elektrisch be-
triebene Wärmepumpensysteme
entwickelt. Ein internationales
Wärmepumpen-Gütesiegel ga-
rantiert, dass die von ihnen aus-
gewählte Wärmepumpe höchs-
ten Sicherheits- und Qualitätskri-
terien genügen. Durch das große
Sortiment an Wärmepumpen für
die Wärmequellen Grundwasser,
Erdreich und Außenluft ist für je-
den Anwendungsfall eine ent-
sprechende Lösung zu finden. 

Für weitere individuelle Be-
trachtungen unter Berücksichti-
gung der Vorlauftemperaturen
und der aktuellen Energiebezugs-
preise steht Ihnen z. B. unter
www.dimplex.de ein „Betriebs-
kostenrechner“ zum Vergleich
verschiedener Heizsysteme zur
Verfügung.

H& G M-V

MITTEILUNG

Liebe Leser, 
wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund neuer  Urteile

zum Mietrecht (z.B. zu Schönheitsreparaturklauseln etc.) unsere
alten Mietvertags-Formulare für Mecklenburg-Vorpommern ge-
ändert wurden, um allen Vermietern mittels des neuen Vertrages
mehr Rechtssicherheit bei der Vermietung von Wohnraum zu
bieten. Alte, bislang von Ihnen nicht ausgefüllte leere Mietver-
tragsformulare also bitte vernichten!

Neue, aktuelle Mietverträge können  entweder in den regiona-
len Vereinen käuflich erworben, oder direkt über die Landesge-
schäftsstelle Schwerin (Tel. 0385/5777-410) per Post (+ Porto)
bezogen werden.

Ihr Landesverbandsvorstand H & G M-V e.V.

Neue Wohnraummietverträge
für Mecklenburg-Vorpommern

SCHÖNHEITSREPARATUREN
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IM LANDESVERBAND HAUS&GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN E.V. ORGANISIERTE HAUS-, WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMERVEREINE

Telefonnummern, Beratungszeiten und -orte (für Mitglieder und Neuaufnahmen)

Haus&Grund 
Vereine in M-V

Vorsitzende/r Telefon
Sprechzeiten

wann... wo...

Anklam Holger Krüger 03971/243130 2. und 4. Di im Monat 16–18 Uhr 17389 Anklam Pasewalker Allee 23

Boizenburg Jens Prötzig 038847/54526 1. Fr im Monat 19–21 Uhr 19258 Boizenburg Schützenstr. 7

Friedland Norbert Räth 039601/21660 Di 9–12 und Do 9–12 + 13–17 Uhr (od. tel.Ver.) 17098 Friedland Marienstr. 17

Graal-Müritz Hans-Jürgen Grönert 038206/7060 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18181 Graal-Müritz Löwenzahnweg 3

Greifswald Eckehard Bürger 03834/500159 Mo 17–18 Uhr 17489 Greifswald Wiesenstr. 18

Hagenow Günter Westendorf 03883/722271 1. Mi im Monat 17–18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Str. 11

Malchow Frank Eckstein 039932/13953 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17213 Malchow Kurze Str. 23

Neubrandenburg Jens Arndt 0395/4211749 2. Mo im Monat 17–19 Uhr 17033 Neubrandenb. Südbahnstr. 17

Neustrelitz Ursula Peuker 03981/206264 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17235 Neustrelitz Louisenstr. 18

Parchim Manfred Paßgang 03871/265184 Di 16–18 Uhr (oder tel. Vereinbarung) 19370 Parchim August-Bebel-Str. 1

Rechlin Jürgen Krämer 039823/21397 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17248 Rechlin Müritzstraße 26

Ribnitz-Damgarten Margrid Parr 03821/812976 Mo–Fr 8–16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Str. 86

Rostock Bernd Läufer 0381/455874 Mo 17–19 und Do 10–12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Str. 50

Schwerin Monika Rachow 0385/5777410 Mo 18–19 und Mi 14–17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Str. 11/13

Stralsund Werner Murzynowski 03831/290407 Di und Do 16–18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1a

Uecker-Randow Michael Ammon 03973/43800 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17309 Pasewalk Stettiner Str. 25 c

Waren Özden Weinreich 039928/5026 1. Do im Monat 17–19 Uhr (oder tel. Ver.) 17219 Waren S.-Marcus-Str. 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 03836/600439 1. Fr im Monat 17–19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

Rügen (Insel) Jochen Richter 038392/22317 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18546 Sassnitz Bachstraße 50

Landesverband Haus&Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H&G M-V/Präsident Lutz Heinecke 0385/5777410 Mo 17–19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Str. 11/13

Landesgeschäftsstelle Frau Knop 0385/5777410 Mo 18–19 und Mi 14–17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Str. 11/13

Redaktion LV-Zeitung Erwin Mantik 0385/2075213 Mo 17–18 Uhr (sonst: Tel. 0172/3858959) 19063 Schwerin Bosselmannstr. 11a

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 0381/4900026 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Str. 50

Schwerin Hausverwaltung Karin Redmann 0385/5777408 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Str. 11/13

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

LESERFRAGE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die auf dieser Seite veröffentlichten Fragen und Antworten sind in Kurzform beantwortet und können keines-
falls eine umfassende, individuelle Fach- bzw. Rechtsberatung bei Ihrem regionalen Haus&Grund-Ortsverein
ersetzen. Die Beratungszeiten der 20 Vereine des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern können Sie aus
der Vereinstabelle (siehe unten) entnehmen.
Falls Sie persönlich Fragen zu aktuellen wohnungspolitischen bzw. mietrechtlichen Problemen haben, schrei-
ben oder mailen Sie an: Redaktion Haus&Grund M-V, Heinrich-Mann-Str. 11/13, 19053 Schwerin, E-Mail:
haus-u-grund-red@t-online.de

Umbau zu einer behindertengerechten Küche
platte und Spüle sollten für Roll-
stuhlfahrer möglichst übereck,
sonst nebeneinander mit Bein-
freiraum und in einer nutzerge-
rechten Arbeitshöhe angeordnet
sein.
• Die Spüle sollte mit einem
Unterputzsyphon oder Flachsy-
phon ausgestattet sein.
• Herd, Arbeitsplatte (mit vor-
derer unterbrochener Abrutsch-
sicherungskante) und Spüle
müssen für Rollstuhlbenutzer
uneingeschränkt unterfahrbar
sein.
• Es muss eine ausreichende,
freie Bewegungsfläche in der
Küche vorhanden sein (normal:
120 cm x 120 cm, für Rollstuhl-
benutzer 150 cm x 150 cm).
• Achten Sie auf unbegrenzt
barrierefreien Zugang zu den Ar-
beitsbereichen Vorratshaltung,

Aufbewahrung, Kühlen, Zube-
reiten, Spülen, Backen und Ko-
chen sowie zu allen dazu erfor-
derlichen Werkzeugen und Ge-
räten! 
• Schalter sollten nicht senk-
recht in der Vorderkante von
Geräten und Arbeitsplatte ange-
ordnet werden.
• Die Küche sollte ggf. eine me-
chanische Belüftung erhalten.
Trotzdem sollten Fenster über
tiefe Riegel zugänglich und er-
reichbar sein.
• Verwenden Sie rutschhem-
mende, leicht zu reinigende Bo-
denbeläge bzw. Fliesen.
• Alle benötigten Geräte und
Utensilien (möglichst einhand-
bedienbar) sollten direkt im Zu-
griff sowie leicht erreichbar sein.

Frage: Demnächst wird bei mir
eine Wohnung im Erdgeschoss
frei. Jetzt hat sich ein Ehepaar
mit Kind bereits um die Woh-
nung bemüht und diese bereits
besichtigt. Da die Ehefrau Roll-
stuhlfahrerin ist, möchten die
Bewerber jedoch die Küche mit
barrierefreiem Zugang und einer
breiteren Innentür haben, bevor
sie sich für die Wohnung ent-
scheiden. Ich würde den Kü-
chenbereich ggf. gleich behin-
dertengerecht umgestalten las-
sen. Was habe ich dann jedoch
alles bei der Planung zu beach-
ten?

Antwort: Für Menschen mit Be-
hinderungen und Rollstuhlbe-
nutzer ist die Planung von Kü-
chen besonders sorgfältig und
in enger Abstimmung mit ihren

künftigen Bewohnern durchzu-
führen. Um keine Fehlinvestiti-
on zu starten, würde ich zu-
nächst doch die mietvertraglich
notwendigen Sondervereinba-
rungen fixieren, damit die künf-
tigen Mieter nach dem Umbau
auch wirklich einziehen.  Sie
sollten die Umgestaltung der
Bewegungsräume, z.B. für Roll-
stuhlfahrer oder Gehbehinderte
stets so sichern, dass Gefahren-
quellen ausgeschlosssen sind
und die Behinderte möglichst
auch alle wichtigen Bereiche
selbst erreicht. Vermeiden Sie zu
hohe Anordnungen etc.

Übrigens: Detaillierte Pla-
nungsgrundlagen sind im DIN
18025 Teil 1 und 2 zu entneh-
men.

Wichtige Grundsätze für die
Umgestaltung: Herd, Arbeits-

Der nächste Winter steht unmit-
telbar vor der Tür. Geraten auch
unsere Bauwerke in Mecklen-
burg-Vorpommern durch Klima-
veränderung stärker in Gefahr?

Zahlreiche Nachrichten über
eingestürzte oder vom Einsturz
bedrohte Dachkonstruktionen
verunsicherten in den Winter-
monaten des vergangenen Jahres
Eigentümer und Nutzer gleicher-
maßen. Starke Schneefälle und
das damit verbundene immense
Gewicht stellen eine große Belas-
tung für alle Dachkonstruktio-
nen dar. Verschärft wird diese Si-

tuation durch den sog. Glet-
schereffekt. Die in einigen Regio-
nen bereits fast zweimonatige
Frostphase wurde immer wieder
kurz durch Tauwetter und
Schneeregen unterbrochen, was
zu schweren Eisschichten auf vie-
len Dächern führte. 

Die daraus resultierenden
Dachlasten bringen Gebäude
zwar an Stabilitätsgrenzen, je-
doch nicht zwangsläufig zum
Einsturz. Gebäude, die nach den
geltenden Belastungsnormen er-
richtet wurden, können solche
Gletschereffekte ohne weiteres
verkraften. Zum Einsturz von Dä-
chern kommt es meistens dann,
wenn eine fehlerhafte Statik des
Gebäudes, Materialfehler in der
Tragkonstruktion, Mängel bei der
Bauausführung oder eine unzu-
reichende Bauunterhaltung mit
ins Spiel kommen.

Die Frage der Dachform spielt
in dieser Situation außerordent-
lich hoher Belastungen eine un-
tergeordnete Rolle. Flachdächer
sind in der Vergangenheit immer
wieder in den Mittelpunkt der
Diskussionen geraten, da der Ein-
sturz der Hallen z. B. in Bad Rei-
chenhall oder Kattowitz zahlrei-
che Menschen das Leben gekos-
tet hat. Die Flachdachkonstruk-
tionen wurden schnell als
„Schuldige“ identifiziert. Spätes-
tens seit dem Einsturz mehrerer
Gebäude mit Satteldächern kann
das Flachdach als Dachform je-
doch nicht mehr allein verant-
wortlich gemacht werden.

Jedes Gebäude mit baukon-
struktiven Mängeln ist also unter
großer Belastung besonders ge-
fährdet – unabhängig davon, ob
es flach oder steil bedacht ist.
Aus diesem Grund macht es kei-
nen Sinn, an der Dachform an-
zusetzen, um zukünftig solche
Schreckensszenarien auszuschlie-
ßen. Vielmehr sollte die Qualität
der gesamten Baukonstruktion
im Mittelpunkt stehen. Wenn es
Architekt und Bauherr bei der Er-
richtung oder Sanierung eines
Gebäudes mehr um hochwertige
Materialien geht als um die Ein-
sparung von einigen Cents, ist
ein erster Schritt in die richtige
Richtung getan.

Seit einigen Jahren müssen wir
Eigentümer uns zunehmend mit
dem Thema Klimaveränderung
und deren Wetterauswirkungen
auf das Gebäude befassen. Neben
den dramatischen Ereignissen
von Dacheinstürzen muss die
Aufmerksamkeit aber auch auf
die weiteren Schreckgespenster
eines Bauherrn gelenkt werden:
Orkanartige Stürme, Starkregen
und Hagelschläge sind extreme
Wetterereignisse, die mit der Kli-
maveränderung an Häufigkeit
und Stärke zunehmen werden.
Sicher ist auch, dass Gebäudeab-
dichtungen in Zukunft wesent-
lich stärkeren Belastungen stand-
halten müssen als in der Vergan-
genheit. Darauf sollten in Zu-
kunft auch die Eigentümer von
Immobilien stärker achten.

Dacheinstürze vermeiden

Klimaveränderung und Mängel
bei der Bauausführung sind die
häufigsten Auslöser für Dachein-
stürze.

Zum Teil hat ihr Vorkommen
in der Luft eine natürliche Ursa-
che (z.B. der feine Sahara-Staub).
Doch vor allem beeinträchtigen
Aktivitäten des Menschen die
Sauberkeit unserer Luft. Haus-
und Grundeigentümer könnten
durch Baumpflanzungen und
Schaffung „grüner Lungen“ in
städtischen Ballungsbereichen
erheblich zur Verbesserung der
Lebensqualität aller Bewohner
beitragen, ohne gleich als „grüne
Spinner“ dazustehen. Besonders
auch der saure Regen führte in
den letzten Jahrzehnten in Mit-
teleuropa sehr stark zur Schädi-
gung von Menschen, Tieren,
Pflanzen und Gewässern. Die Be-
lastungen durch Luftschadstoffe
konnten in der letzten Zeit zwar
deutlich reduziert werden, den-
noch sind erhöhte Werte von
Ozon, Feinstaub und Stickstoff-
oxide weiterhin ein nicht zu un-
terschätzendes gesundheitliches
Problem. Für einige Gase und
Stoffe traten zum 1. Januar 2005
Grenzwerte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit inner-
halb der EU in Kraft, über die wir
Sie informieren möchten. 

Feinstaub (PM10) 

So bezeichnet man die Masse
aller im Gesamtstaub enthalte-
nen Partikel, deren aerodynami-
scher Durchmesser kleiner als 10
µm ist. Er kann natürlichen Ur-
sprungs sein (beispielsweise als
Folge von Bodenerosion) oder
durch menschliches Handeln
hervorgerufen werden. Feinstaub
entsteht vorwiegend aus Energie-
versorgungs- und Industrieanla-
gen, bei der Metall- und Stahler-
zeugung oder auch beim Um-
schlagen von Schüttgütern. Be-
sonders in den Städten ist der
Straßenverkehr die dominieren-
de Staub- und damit Gefahren-
quelle für die Gesundheit. Beson-

ders das verstärkte Auftreten von
Atemwegs- und Herzkreislaufer-
krankungen wurde bei hoher
Feinstaubkonzentration nachge-
wiesen. Personen mit bereits be-
stehenden Erkrankungen sind
besonders anfällig. 

Zum Schutz der menschlichen
Gesundheit sind bereits zum 1.
Januar 2005 neue Grenzwerte für
Feinstaub (PM10) in Kraft getre-
ten. Der Tagesgrenzwert beträgt
50 µg/m3 und darf nicht öfter
als 35-mal im Jahr überschritten
werden. Der zulässige Jahresmit-
telwert liegt bei 40 µg/m3. 

Kohlenmonoxid  

Ist ein farb-, geruch- und ge-
schmackloses Gas, das bei der
unvollständigen Verbrennung
von Brenn- und Treibstoffen ent-
steht. Hauptquelle für die CO-Be-
lastung der Luft ist der Kfz-Ver-
kehr. Kohlenmonoxid beein-
trächtigt als Luftschadstoff die
Sauerstoffaufnahme von Men-
schen und Tieren. Schon niedri-
ge Mengen dieses Atemgiftes ha-
ben Auswirkungen auf das Zen-
tralnervensystem. Außerdem ist
CO auch an der photochemi-
schen Bildung bodennahen
Ozons beteiligt. Der höchste 8-
Stunden-Mittelwert eines Tages
darf 10 mg/m3 nicht überschrei-
ten. 

Ozon

Das farblose und giftige Gas ist
eines der wichtigsten Spurengase
in der Atmosphäre. Die in einer
Höhe von 20 bis 30 km in der At-
mosphäre bestehende natürliche
Ozonschicht schützt die Erde vor
der schädlichen Ultraviolett-
strahlung der Sonne. In Boden-
nähe auftretendes Ozon ist
schädlich für Mensch und Um-
welt. Es wird bei intensiver Son-
neneinstrahlung durch photo-

chemische Prozesse aus Vorläu-
ferschadstoffen (Stickstoffoxiden
und flüchtigen organischen Ver-
bindungen) gebildet. Erhöhte
Ozonkonzentrationen können
beim Menschen Einschränkun-
gen der Lungenfunktion und
Lungenkrankheiten hervorrufen.
Für die Ozonkonzentration gel-
ten eine Informationsschwelle
von 180 µg/m3 und eine Alarm-
schwelle von 240 µg/m3. Zum
Schutz der menschlichen Ge-
sundheit wurde für das Jahr 2010
als Zielwert ein maximaler 8-
Stunden-Wert von 120 µg/m3

festgelegt. Dieser darf an höchs-
tens 25 Tagen pro Kalenderjahr
überschritten werden. Langfristi-
ges Ziel bis 2020 ist ein maxima-
ler 8-Stunden-Wert von 120
µg/m3 ohne zulässige Überschrei-
tungen. 

Schwefeldioxid

Ist ein farbloses, stechend rie-
chendes, wasserlösliches Gas. Es
entsteht vor allem bei der Ver-
brennung der fossilen Energieträ-
ger Kohle und Öl. Mensch und
Umwelt werden durch hohe SO2-
Konzentrationen beeinträchtigt.
Oxidationsprozesse führen zu
„saurem Regen“, der Ökosysteme

nachhaltig schädigt. Hiervon be-
sonders betroffen war in den
70er Jahren die Region zwischen
Dresden, Prag und Krakau – das
„Schwefeldreieck“. Eine große
Zahl von Kohlekraftwerken auf
engstem Raum hatte eine bis da-
hin ungeahnte Luftverschmut-
zung zur Folge. Darüber hinaus
werden durch „sauren Regen“
auch Gebäude und Materialien
geschädigt. In der Atmosphäre
aus Schwefeldioxid entstehende
Sulfatpartikel tragen außerdem
zur Belastung mit Feinstaub
(PM10) bei. Der Ein-Stunden-
Grenzwert beträgt nunmehr 350
µg/m3 und darf regional höchs-
tens 24-mal im Jahr überschrit-
ten werden. Der Tagesgrenzwert
von 125 µg/m3 darf nicht öfter
als dreimal im Kalenderjahr
überschritten werden. Zur Be-
stimmung der Schwefeldioxid-
konzentrationen wird das UV-
Fluoreszenz-Verfahren ange-
wandt

Stickstoffdioxid

Hauptquelle des Schadstoffs
Stickstoffdioxid sind Verbren-
nungsvorgänge in Industrie- und
Energieerzeugungsanlagen und
der Straßenverkehr. Stickstoffdi-

Viele Schadelemente in der Luft wirken äußerst lebensfeindlich
oxid greift die Atemschleimhäute
an und beeinträchtigt die Atem-
wegsfunktionen. Zusammen mit
Kohlenwasserstoffen sind Stick-
stoffoxide für die sommerliche
Ozonbildung verantwortlich. Au-
ßerdem sind sie an der Überdün-
gung (Versauerung) von Böden
und Gewässern beteiligt. Im
Winterhalbjahr entstehende Am-
moniumnitratpartikel tragen zur
Feinstaubbelastung bei. 

Zum Schutz der menschlichen
Gesundheit wurde für Stickstoff-
dioxid der 1-Stunden-Grenzwert
von 200 µg/m3 (bis 2010 zuzüg-
lich einer jährlich sinkenden To-
leranzmarge) festgelegt, der nicht
öfter als 18-mal im Kalenderjahr
überschritten werden darf. Der
Jahresgrenzwert beträgt 40 µg/m3

(bis 2010 ebenfalls zuzüglich ei-
ner jährlich sinkenden Toleranz-
marge). Zur Bestimmung der
Massenkonzentration von Stick-
stoffdioxid und Stickstoffoxiden
wird das Chemilumineszenz-Ver-
fahren angewandt. 

Blei und Benzol 

Für diese Schadelemente wer-
den ebenfalls europaweit einheit-
liche Grenzwerte festgelegt. Im
Moment werden diese Schadstof-

fe allerdings noch nicht nicht
kontinuierlich gemessen. 

Es gibt sicherlich eine große
Menge weiterer Schadstoffe in
der Luft, über die wir des Umfan-
ges wegen aus verständlichen
Gründen nicht berichten konn-
ten.

E. M. H & G M-V

ZUNEHMENDE GEFÄHRDUNG FÜR MENSCH UND TIER



sondere unseren Vorsitzenden
Christian Rietschel äußerten,
mittels Vollmacht Zutritt zur Ver-
sammlung verschaffen, obwohl
sie seit Jahresende gar keine Mit-
glieder mehr waren. Diese Ab-
sicht wurde ihnen verwehrt. Die
neu Gewählten und die im Amt
Verbliebenen versprachen aber
der Mitgliederversammlung, den
Unterstellungen nachzugehen
und Bericht zu erstatten.

Den umfassenden Ausführun-
gen zu den Ergebnissen der Über-
prüfungen, sowohl der Rech-
nungsprüfer als auch des Vor-
standes hat die Mitgliederver-
sammlung fast einstimmig zuge-
stimmt. Damit wurde den Un-
kenrufern eine entschiedene Ab-
fuhr erteilt, die wider besseren
Wissens handelten. Mit der
ebenfalls fast einstimmigen Be-
stätigung der vorgeschlagenen
Satzungsänderungen wurden die
Missbrauchsmöglichkeiten der
Vertretung deutlich auf das ur-
sprünglich Gewollte einge-
schränkt und damit der Weg frei-
gemacht für wieder mehr Sachar-
beit als Interessenvertretung un-
serer Mitglieder, so wie es unsere
Mitglieder erwarten und auch
verdienen. Eigentlich sollte ein
hoher Ehrengast begrüßt wer-
den. Doch der überraschende Be-
such von Russlands Präsident
Wladimir Putin und Bundes-
kanzlerin Angela Merkel am glei-
chen Tage in Dresden bescherten
dem Handwerkskammerpräsi-
denten Claus Dittrich wichtigere
Aufgaben. Seine Grußworte über-
brachte für die Handwerkskam-

mer Manuela Salewski und die
seines Handwerksbetriebes sein
Sohn Jörg Dittrich, der auf erfri-
schende Weise das Verhältnis des
Handwerks zu den Grundstücks-
eigentümern beschrieb. Mit ihm
und Vertretern der BHG Rein-
holdshain, die sich ebenfalls den
Mitgliedern vorstellten, hat Haus
& Grund Dresden e.V. Gespräche
über Möglichkeiten einer vorteil-
haften Zusammenarbeit zum
Nutzen unserer Mitglieder, aber
auch beider Firmen aufgenom-
men. Über Einzelheiten werden
wir zu gegebener Zeit berichten. 

Außerdem gab die Geschäfts-
führerin der Haus & Grund Dres-
den GmbH Frau Kathleen Otto
mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen beeindru-
ckenden Einblick in die Angebo-
te und Tätigkeiten der vereinsei-
genen Dienstleistungsgesell-
schaft. Zum Abschluss der Mit-
gliederversammlung berichtete
unser Mitglied Otto Neels ein-
drucksvoll über den Stand der
Gründung der Energieeinkaufs-
genossenschaft, mit der den gro-
ßen Preistreibern entgegengetre-
ten werden soll. Unseren Vor-
standsmitgliedern und den Mit-
arbeitern in der Geschäftsstelle
und der GmbH danke ich für ih-
ren Beitrag am Gelingen der Mit-
gliederversammlung. Mit einem
neuen Werbeflyer von Haus &
Grund Dresden wurde außerdem
eine eindrucksvolle Visitenkarte
vorgestellt. 

Ekkehart Wießner
Vorstand H & G Dresden e.V.
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Sprechstunden im Regionalverband H & G Dresden e.V.

Allgemeine Auskunft jeden Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr und 
15.00 bis 18.00 Uhr

Steuerfragen Jeden 1. Donnerstag im Monat von 15.00 bis
17.00 Uhr, Rähnitzgasse 27*)
(Steuerberater Tobias Hofmann bzw. Lars Kreuter)

Gartenberatung/ 
-gestaltung

Jeden 3. Donnerstag im Monat von 15.00 bis
17.00 Uhr*) (Firma English Gardens)

Energieberatung/ 
-einsparung

Jeden 2. Donnerstag im Monat von 16.30 bis
18.00 Uhr*) (Inf.- u. Beratungsinstitut f. Energie-
einsparung u. Umweltschutz, IBEU e.V.)

Umbau und 
Sanierung

Jeden 4. Donnerstag im Monat von 14.00 bis
17.00 Uhr*) (Architektin A. Schreiber)

Formular- und 
Literaturverkauf

Jeden Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
und 13.00 bis 16.00 Uhr; Mittwoch bis 18.00 Uhr

Service Telefon/
Auskünfte

Jeden Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
(Tel.: 0351/8260203; in dringenden Fällen 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von
9.00 bis 12.00 Uhr, Funktel. D1: 0160/1495348)

Haus & Grund Dresden e.V.
Rähnitzgasse 27 · 01097 Dresden · Tel.: 0351/8260204 
Fax: 0351/8260202 · E-Mail: info@haus-und-grund-dresden.de 
Internet: www:haus-und-grund-dresden.de

*) Rechtzeitige telefonische Voranmeldungen zu den Fachberatungen sind erwünscht.

• Die Gesamtkosten der Be-
triebskosten eines gemischt ge-
nutzten Gebäudes sind in der
Abrechnung anzugeben, ehe eine
Aufschlüsselung in Wohn- und
Gewerberaum geschieht, ansons-
ten liegt ein formeller Fehler vor,
der nach Ablauf der Jahresfrist
zur Abrechnung nicht mehr ge-
heilt werden kann (AG Leipzig
WM 06,96).
• Unterlässt der Vermieter bei ei-
nem Nutzerwechsel die Zwi-
schenablesung des Heiz- und
Warmwasserzählers der Woh-
nung, so hat der Mieter das
Recht, den Abrechnungsbetrag
pauschal um 15 Prozent zu kür-
zen. Die sogenannte Nutzer-
wechselgebühr ist keine umleg-
bare Betriebskostenposition; §§
9b12 HeizKV (AG Berlin-Charlot-
tenburg WM 06,36). 
• Eine bloße Wohnungsabnah-
me durch den Vermieter mit
Schlüsselübergabe und Ausferti-
gung eines Abnahme- und Zu-

standsprotokolls stellt keinen
Mietaufhebungsvertrag dar (AG
Hamburg WM 06,90). 
• Der Vermieter muss vor Gel-
tendmachung von Schadenser-
satzansprüchen, insbesondere
bei Kosten für Schönheitsrepara-
turen dem Mieter eine Aufforde-
rung mit Fristsetzung unterbrei-
ten; ansonsten ist eine Verrech-
nung mit der Kaution nicht statt-
haft; § 281(1)S1 BGB (AG Ber-
gisch Gladbach WM 06,93). 
• Die Rechtskraft des in einem
Vorprozess rechtskräftig festge-
stellten Ausschlusses der Minde-
rung erstreckt sich nicht auf spä-
ter fällig gewordene Mietzinsfor-
derunge. (KG Berlin WM 06,32). 
• Das gerichtliche Urteil auf Dul-
dung der Gas-Zählersperrung er-
setzt nicht die gesonderte not-
wendige richterliche Durchsu-
chungserlaubnis der Wohnung
nach § 758a ZPO (AG Neuruppin
WM 06,106).  

RA Dr. A. Eska

Neue Entscheidungen 
zum Mietrecht

KURZ INFORMIERT

Rechtlich problematisch wird
es, wenn die Eltern ihren Kin-
dern finanziell teuer zu stehen
kommen. Heim- und Pflegekos-
ten zehren schnell das Eigenver-
mögen und die laufende Rente
der Eltern auf. Das Sozialamt
springt dann ein, nimmt aber
dann die Kinder als gesetzlich
unterhaltsverpflichtete Personen
(§ 1601 Bürgerliches Gesetzbuch)
ins Visier. Das basiert ausnahms-
weise nicht auf einer neuen Ge-
meinheit des Gesetzgebers, son-
dern ist bereits seit 1900 gelten-
des Recht.

Mit einem Urteil vom 30. Au-
gust 2006 hat der Bundesge-
richtshof, Az:. XII ZR 98/04, jetzt
den Kindern kräftig den Rücken
gestärkt. Im fraglichen Fall hat
der 55-jährige Sohn der unter-
haltsberechtigten Mutter aus sei-
nen laufenden Einkünften von
1300 Euro netto keine Zahlung
erbringen brauchen, da er den
Selbstbehalt von monatlich 1400
Euro nicht übertrifft. Wissen soll-

te man, dass selbst bei Über-
schreiten dieses Selbstbehalts nur
die Hälfte des Mehrbetrags an
Unterhalt geschuldet ist. Zuvor
können noch Unterhaltszahlun-
gen an die eigenen minderjähri-
gen Kinder und nochmals 5 Pro-
zent des Bruttoeinkommens für
eine private Altersvorsorge abge-
zogen werden. 

Im vom BGH zu entscheiden-
den Fall war das Problem, ob der
Sohn sein Privatvermögen von
ca. 115.000 Euro, angelegt in
Geld, Versicherungen und
Schmuck, für den Unterhalt der
Mutter einzusetzen hat. Der
Sohn argumentierte damit, dass
er sich im Alter eine Eigentums-
wohnung zulegen will und dass
er seinen zehn Jahre alten PKW
alsbald ersetzen muss, um mit ei-
nem neuen Auto für 20.000 Euro
zur Arbeit fahren zu können. Der
Bundesgerichtshof gab ihm
Recht und markierte damit einen
ungefähren Freibetrag von
100.000 Euro, der unangetastet

zu bleiben hat. 
Das wird nicht für alle Fälle zu-

treffend sein. Wer schon über ei-
genes Wohneigentum verfügt,
wird wohl einen deutlich gerin-
geren Freibetrag beanspruchen
können. Sind mehrere Kinder
vorhanden, bilden Sie gegenüber
dem Sozialamt eine sog. Gesamt-
schuldnerschaft (§ 426 Bürgerli-
ches Gesetzbuch). Das Sozialamt
kann sich dann das vermögends-
te unter den Kinder heraussu-
chen, dass zunächst allein Unter-
halt zu leisten hat. Gegenüber
den Geschwistern hat dann die-
ses Kind einen Ausgleichsan-
spruch, der aber wirtschaftlich
nichts wert ist, wenn die Ge-
schwister nichts haben. Sollten
vom Sozialamt über längere Zeit-
räume schon Leistungen er-
bracht worden sein, ist es nicht
berechtigt, rückwirkend alle be-
reits aufgelaufenen Beträge gel-
tend zu machen, sondern nur die
Hälfte.

RA Dr. Axel Eska

Zur Gesamtschuldnerschaft von Kindern

TEURE ELTERN

Der Bundesrat hat in seiner Sit-
zung am 22. September 2006
neuen Verordnungen für die Ver-
sorgung von Haushaltskunden
zugestimmt, die wesentlich ver-
braucherfreundlicher sind, als
die ursprünglich vom Bundes-
wirtschaftsministerium vorgeleg-
ten Entwürfe. 

Im Frühjahr wollte ursprüng-
lich dieses Bundesministerium
klammheimlich für eine Be-
schneidung von Verbraucher-
rechten die Zustimmung des
Bundesrates auf kurzem Dienst-
weg erreichen. Doch die Rech-
nung ging nicht auf. Die Interes-
senvertretungen der Verbraucher,
unter ihnen auch Haus & Grund,
haben davon Wind bekommen
und sind Sturm gelaufen! Die
neuen Verordnungen schreiben
nunmehr auch eine Versorgungs-
pflicht gegenüber  Verbrauchern
vor, die ihre Rechnungen wegen
vermuteter Unbilligkeit nicht

vollständig begleichen. Damit
schreibt der Bundesrat die Recht-
sprechung des Bundesgerichtsho-
fes fest: Versorgungseinstellungen
gegenüber Protestkunden, die ei-
ne fehlende Billigkeit bemängeln,
sind unzulässig. Aufgrund massi-
ver und flächendeckender Ver-
braucherproteste hat der Bundes-
rat das Recht auf Nachweis der
Billigkeit nun unmissverständlich
klargestellt. Auch an weiteren
Stellen hat der Bundesrat ver-
braucherfreundlichere Regelun-
gen beschlossen, als sie von der
Bundesregierung gewollt waren.
So müssen Preisänderungen allen
Kunden künftig vorher schriftlich
mitgeteilt werden.

Auch der Regionalverband
Haus & Grund Dresden e.V. be-
grüßt den Bundesratsbeschluss
und dankt insbesondere dem
Sächsischen Wirtschaftsminister
Thomas Jurk für seine Standhaf-
tigkeit, die schon zu wackeln

schien. „Das ist ein historisches
Ereignis und zeigt, wie wichtig
die Lobbyarbeit starker Interes-
senvertretungen derjenigen ist,
die allein zu schwach sind, sich
erfolgreich wehren zu können.
Verbraucher – vornehmlich
Haus- und Grundeigentümer –
haben nunmehr bundesweit ein
Recht auf Zahlungsverweigerung
der Erthöhungsanteile aufgrund
nicht nachvollziehbarer Billig-
keit, ohne dass sie künftig eine
Versorgungseinstellung befürch-
ten müssen“, kommentierte
Haus & Grund-Vorsi tzender
Christian Rietschel. „Auch wir
raten daher allen Energieverbrau-
chern, von diesem neuen, nun-
mehr verbrieften Recht Ge-
brauch zu machen, um die über-
höhten Strom- und Gasrechnun-
gen zu mindern.“

Christian Rietschel
Vors. H & G Dresden e.V.

Vor dem Bundesrat scheiterte die Beschneidung
der Verbraucherrechte bei Strom- und Gaspreisen

Wo immer ein Bauwerk ge-
plant wird, eines ist schon da:
der Baugrund mit seinen unbe-
stimmten bodenmechanischen
Eigenschaften, seinem noch  un-
bekannten geologischem Aufbau
und seinen anthropologischen
Beeinflussungen. Der Baugrund
ist Boden und Fels einschließlich
aller seiner Inhaltsstoffe (z. B. ru-
hendes und fließendes Grund-
und Schichtenwasser und Konta-
minationen), in, auf und mit
dem die Bauwerke errichtet wer-
den oder der durch Baumaßnah-
men beeinflusst wird. 

Der Bauherr muss den Bau-
grund in seiner geologischen
Entstehung mit seiner bodenme-
chanischen Phasenzusammen-
setzung (Masse und Volumen
von Festsubstanz, Wasser sowie
Luft) und seinem mineralogi-
schen Gehalt akzeptieren. Daraus
lassen sich in der Folge von geo-
technischen Feld- und Laborun-
tersuchungen u. a. die Trageigen-
schaften und Standsicherheits-
probleme beurteilen. Eine freie
Auswahl hat der Bauherr dabei
nicht. Die Baugrundverhältnisse
im Planungsgebiet müssen so
hingenommen werden, wie sie
zunächst unbekannt vorhanden
sind und können auch nicht ein-
fach angenommen werden. Der
gegenwärtige Baufortschritt ge-
stattet uns, auch bei ungünsti-
gen Baugrundverhältnissen die
Bauwerke sicher zu gründen. 

Für jede Bauaufgabe müssen
Aufbau und Beschaffenheit von
Boden und Fels im Baugrund so-
wie die Grundwasserverhältnisse
ausreichend untersucht und be-
kannt sein. Der Bauherr hat dazu
zielgerichtet geotechnische Un-
tersuchungen zu veranlassen. Sie
sind die Voraussetzung für die si-
chere und wirtschaftliche Bemes-
sung der Gründungskörper und
Grundbauwerke, um deren Trag-
fähigkeit, Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit zu garan-
tieren. Damit wird latent vorhan-

denen Gefahren durch Setzun-
gen, Verschiebungen und Rut-
schungen vorgebeugt. Diese Un-
tersuchungen müssen auch die
Beurteilung möglicher Auswir-
kungen auf benachbarte Bauob-
jekte einschließen, um auch sol-
che potenziellen Gefahren zu
verhindern bzw. auf ein Restrisi-
ko zu minimieren. Dem Bauher-
ren sollte stets bewusst sein, dass
geotechnische Untersuchungen
des Baugrundes in seinem urei-
gensten Interesse liegen.

Der im Bauwesen meist unkun-
dige Bauherr bedient sich in der
Wahrnehmung seiner Verant-
wortung für das entstehende
Bauwerk eines Entwurfsverfas-
sers, eines Architekten oder eines
Planers, der unter Beachtung der

öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, ansons-
ten aber frei in der Wahl seiner
Gestaltungsmittel und Baustoffe,
einen Planungsvorschlag ausar-
beitet. Der Entwurfsverfasser be-
nötigt zu seinem Entwurf recht-
zeitig die Ergebnisse geotechni-
scher Untersuchungen des Bau-
grundes.

Die Notwendigkeit der geo-
technischen Untersuchungen
hat der Entwurfsverfasser dem
Bauherren zu begründen. Bei Un-
terlassung geotechnischer Unter-
suchungen muss dem Bauherren
bewusst gemacht werden, dass
ihm beträchtliche Mehrkosten
und empfindliche Terminverzö-
gerungen drohen, wenn beim
Bau abweichende Baugrund- und
Grundwasserverhältnisse ange-
troffen werden und nachfolgen-
de, möglicherweise unbeherrsch-
bare Gründungs- und Hochbau-
schäden nicht ausgeschlossen
werden können. Dabei sind geo-
technische Untersuchungen
selbstverständlich auch für klei-
nere Bauobjekte, wie z. B. Ein-
und Mehrfamilienhäuser, von
Wichtigkeit. 

Gut beraten ist in diesem Zu-
sammenhang auch der Käufer
und zukünftige Bauherr, beim Er-
werb von Immobilien neben den
Zustandsanalysen für die beste-
henden Bauwerke auch die Er-
gebnisse von geotechnischen
Untersuchungen und Beurteilun-
gen der Gründungen mit ent-
scheiden zu lassen. Auf geotech-
nische Untersuchungen bei der
Vorbereitung,  Planung und Aus-
führung sowie beim Kauf von
Bauwerken zu verzichten, ist spa-
ren an der falschen Stelle! 

Nur ein umfassend erkundeter Baugrund
ermöglicht ein standsicheres Haus
1. Fortsetzung: Über die Notwendigkeit geotechnischer Baugrunduntersuchungen 

Im vergangenen Jahr war mehr
als die Hälfte der Vorstandsmit-
glieder von Haus & Grund Dres-
den zurückgetreten, weil sie für
ihre Ziele in der Mitgliederver-
sammlung im April 2005 keine
Mehrheit fanden. Die Dresdner
Verbandssatzung schrieb für die-
sen Fall vor, dass auf einer außer-
ordentlichen Mitgliederver-
sammlung entsprechender Ersatz
zu wählen ist. Inzwischen kann
festgestellt werden: Unser in der
nachfolgend durchgeführten au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlung zum Jahresanfang
2006 weitgehend erneuerter Vor-
stand hat seine Bewährungspro-
be hervorragend bestanden. 

Damals wollten auch zwei ehe-
malige Vorstandsmitglieder, die
sich in der Öffentlichkeit diffa-
mierend über die verbliebenen
Vorstandsmitglieder und insbe-

Neuer Vorstand H & G Dresden
hat sich bisher bestens bewährt

Der Bauherr als Finanzierer
oder der Entwurfsverfasser beauf-
tragt einen Sachverständigen für
Geotechnik mit der Planung und
Durchführung der geotechni-
schen Untersuchungen des Bau-
grundes. Der wiederum hat sei-
nerseits dem Bauherren bzw. dem
Entwurfsverfasser schriftlich mit-
zuteilen, welche Informationen
für die geotechnischen Untersu-
chungen benötigt werden und
wie diese unter dem Gesichts-
punkt der Wirtschaftlichkeit
durchgeführt werden können. 

Interaktion Bau

So ergibt sich projektbezogen
für die gesamte Vorbereitung
und Planung bis hin zur Ausfüh-
rung, Bau- und ggf. Langzeit-
überwachung eine Interaktion
Bau, vom Bauherren über den
Entwurfsverfasser (Architekten),
Tragwerksplaner, statischen Prüf-
ingenieur, Bauüberwacher bis –
nicht zuletzt – zum Vermesser.
Und da es dabei in erster Linie
um Sicherheit und erst dann um
Geld geht, sollte sich diese Inter-
aktion im Gebot und Zuschlag
von Ausschreibungsverfahren
finden. Vertrauen und Ehrlich-
keit sollte die Zusammenarbeit in
dieser Interaktion stets kenn-
zeichnen. Nicht selten wird aber
die Interaktion Bau von ökono-
mischen Problemen und Begehr-
lichkeiten zulasten der Bauwerks-
sicherheit und des Vertrauens des
Bauherren zu den beauftragten
Fachleuten geprägt. (Fortsetzung
folgt.)

Dr.-Ing. Wolfgang Dittmann
Vorstand H & G Dresden e.V.

„… und wir können noch 700 Lire sparen, wenn wir kein Bodengut-
achten machen lassen.“
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